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14. Wahlperiode 28. 01. 2010

Kleine Anfrage

des Abg. Andreas Hoffmann CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Sportförderung in der Region Konstanz – Radolfzell – Höri

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche konkreten Neubau- und/oder Sanierungs-Projekte beim Sportstät-
tenbau wurden in der Region Konstanz, Reichenau, Allensbach, Radolf-
zell, Moos, Gaienhofen und Öhningen in den Jahren 2001 bis 2009 mit
Landesmitteln umgesetzt?

2. In welcher Höhe wurden in die unter Frage 1 genannten Projekte Landes-
mittel investiert und welche Anträge liegen für die Haushaltsjahre 2010/
2011 vor?

3. Kann sie einschätzen, in welchem Umfang der Sport in der Region Konstanz,
Reichenau, Allensbach, Radolfzell, Moos, Gaienhofen und Öhningen finan-
ziell vom Solidarpakt Sport profitiert?

28. 01. 2010

Hoffmann CDU

B e g r ü n d u n g

In den letzten Jahren wurden mit Unterstützung des Landes in der Region
div. Sportstätten gebaut und saniert. Im Rahmen der Selbstverwaltung der
Sportmittel werden auch 2010/2011 weitere Mittel in die Region fließen.

Eingegangen: 28. 01. 2010 / Ausgegeben: 25. 02. 2010 1

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 18. Februar 2010 Nr. 51–6851.4/312 beantwortet das
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche konkreten Neubau- und/oder Sanierungs-Projekte beim Sportstät-
tenbau wurden in der Region Konstanz, Reichenau, Allensbach, Radolfzell,
Moos, Gaienhofen und Öhningen in den Jahren 2001 bis 2009 mit Landes-
mitteln umgesetzt?

a) Vereinssportstättenbau (Kap. 0460 Tit. 893 71)

Die in den Jahren 2001 bis 2009 durch Landesmittel geförderten Bau- und
Sanierungsmaßnahmen sind aus beigefügter Anlage 1 ersichtlich. Die Höhe
des jeweiligen Zuschusses betrug in der Regel 30 % der anerkannten zu-
wendungsfähigen Ausgaben.

b) Kommunaler Sportstättenbau (Kap. 0460 Tit. 883 75)

Eine Projektförderung im kommunalen Sportstättenbau findet erst wieder
seit 2006 statt. Von 1997 bis 2005 wurden den Kommunen die dem Kom-
munalen Investitionsfonds (KIF) entnommenen Mittel als Sportstättenpau-
schale nach § 16 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich zu-
gewiesen. Die im Rahmen der Projektförderung geförderten Maßnahmen
in den Jahren 2006 bis 2009 sind aus beigefügter Anlage 2 ersichtlich. Die
Höhe des jeweiligen Zuschusses betrug in der Regel 30 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben.

2. In welcher Höhe wurden in die unter Frage 1 genannten Projekte Landes-
mittel investiert und welche Anträge liegen für die Haushaltsjahre 2010/
2011 vor?

Die Höhe der aus Landesmitteln bewilligten Zuschüsse ergibt sich für die
einzelnen Maßnahmen aus den Anlagen 1 und 2.

Im Bereich des Vereinssportstättenbaus liegen derzeit Anträge mit einem Be-
willigungsvolumen in Höhe von rd. 187.000 € vor. Einzelheiten ergeben sich
aus beigefügter Anlage 3. Antragschluss für das Förderprogramm des jeweili-
gen Folgejahres ist der 31. Oktober. Die Förderentscheidung wird vom Badi-
schen Sportbund Freiburg in eigener Zuständigkeit getroffen.

Für das Programmjahr 2010 liegen zum kommunalen Sportstättenbau Anträ-
ge mit einem Bewilligungsvolumen von 328.000 € vor. Es handelt sich um
Anträge der Gemeinde Gaienhofen für den Neubau der Mehrzweckhalle
Horn (265.000 €) und der Gemeinde Moos für die Sanierung der leichtathle-
thischen Anlagen im Sportgelände Mooswald (63.000 €). Die Aufstellung des
regionalen Förderprogramms für den Regierungsbezirk Freiburg erfolgt bis
Mitte April 2010 unter Mitwirkung der kommunalen Landesverbände und
des Badischen Sportbunds Freiburg. Anträge für das Programmjahr 2011
können noch bis Ende 2010 eingereicht werden.
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3. Kann sie einschätzen, in welchem Umfang der Sport in der Region Kons -
tanz, Reichenau, Allensbach, Radolfzell, Moos, Gaienhofen und Öhningen
finanziell vom Solidarpakt Sport profitiert?

Neben den Mitteln aus dem Vereinssportstättenbau profitiert die Region vom
Solidarpakt Sport mit jährlich weiteren rd. 175.000 € für Übungsleiterzu-
schüsse, Kooperationsmaßnahmen Schule/Verein, Sportgeräte, Fördermaß-
nahmen im Bereich des Schulsports etc. 

Die Mittel für den kommunalen Sportstättenbau sind vom Solidarpakt Sport
nicht umfasst; sie stammen aus dem Kommunalen Investitionsfonds.

Rau 

Minister für Kultus, Jugend und Sport
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